
 

 

Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG 
(Personenangaben des Antragstellers) 

 

 
Name, Vorname geb. Name akademischer Grad                                        Geb.-Datum 

 

 
Wohnanschrift(en) Straße Hausnummer PLZ, Ort                                 Telefon (freiwillig) 

 

Die Auskunftssperre bezieht sich auch auf die nachfolgenden im Haushalt lebenden 

Familienmitglieder: 

Name Vorname Geburtsdatum 

   

   

   

   

   

   

Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs.1 des Bundesmeldegesetzes wegen einer Gefahr 

für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlich schutzwürdige Belange. Mein berechtigtes 

Interesse ergibt sich aus der nachfolgenden Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metzingen, den                 Unterschrift des(r) Antragsteller(s)in             Unterschrift Familienangehörige 



 

 

 

 

 

 

 

Die Auskunftssperre in begründeten Fällen kommt nur in Betracht, sofern keine Daten der Person und/oder 

der im Haushalt lebenden Familienmitglieder öffentlich und für Jedermann zugänglich sind. Dies betrifft 

u.a. persönliche Angaben in Telefonbüchern und Publikationen (z.B. Flyer und Werbung bei Haupt-, Neben- 

oder ehrenamtlichen Tätigkeiten), Einträge auf Internetplattformen und in Foren sowie persönliche 

Webseiten im Internet die Adressdaten enthalten oder Rückschlüsse darauf zulassen. 

 

 

 

(Personenangaben des/der Erklärenden) 

 

Name Vorname Geburtsdatum 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Ich/Wir erkläre/n, über die vorgenannten Bestimmungen informiert worden zu sein und über keine 

öffentlich zugänglichen Daten zu verfügen. 

 

 

 

 

 

Metzingen, den 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift(en) 

 
 

 
Erklärung 

 
Zum Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) 


